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Beschlüsse: 
 

28.09.2020 Stadtvertretung 

012/StV/2020 
12. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt folgende Ergänzungen zur Nachtragshaushaltssatzung 2020 
(Beschluss der Stadtvertretung vom 15.06.2020 – DS-Nr. 00330/2020): 
 

1. Teilhaushalt Bildung und Sport (05) – Neuaufnahme der Investitionsmaßnahme „Hort 
Schule am Fernsehturm“ mit einem Auszahlungsansatz i. H. v. 4.500.000 Euro und 
einem Einzahlungsansatz aus Fördermitteln i. H. v. 3.150.000 Euro jeweils im 
Haushaltsjahr 2021. Für die Auszahlungen im Jahr 2021 wird im Nachtragshaushalt 
2020 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.500.000 Euro in der 
Investitionsmaßnahme veranschlagt. 

2. Die Nachtragshaushaltssatzung 2020 wird wie folgt geändert: 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Nachtragshaushalts-
satzung 2020) wird von bisher 22.261.000 Euro um 4.500.000 Euro erhöht auf nun 
26.761.000 Euro festgesetzt. 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei zwei Stimmenthaltungen beschlossen 
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Ergänzungsbeschluss zur Nachtragshaushaltssatzung 2020 
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